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Neufassung der Satzung der OG Rhein-Main-Taunus e. 
V. im PSK 1895 e. V. 

 
§ 1 Name, Sitz, Gender-Hinweis 
 

(1) Der Verein führt den Namen Klassenpfoten e.V. Er ist unter der Registernummer VR 2697 in 
das Vereinsregister beim Amtsgericht Wiesbaden eingetragen.  

 

(2) Der Sitz des Vereins ist Wiesbaden. Die Postanschrift des Vereins wird vom Vorstand 
bestimmt.  

 

(3) Alle Regelungen in dieser Satzung und den Ordnungen des Vereins beziehen sich 
gleichermaßen auf alle Personen. Soweit im Zusammenhang mit Ämtern und Funktionen nur 
die männliche Bezeichnung verwendet wird, dient dies ausschließlich der besseren Lesbarkeit 
und Verständlichkeit der jeweiligen Regelungen und es sollen alle Personen angesprochen 
werden, ohne eine geschlechtsspezifische Formulierung zu verwenden. Durch die 
Verwendung ausschließlich männlicher Bezeichnungen soll nicht infrage gestellt werden, dass 
jede Person Anspruch auf eine Anrede hat, die ihrem Geschlecht entspricht und dass der 
Zugang zu den Ämtern des Vereins Frauen und Männern in gleicher Weise offensteht. 

 

 

§ 2 Zweck 
 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). 

 

(2) Zweck des Vereins ist gem. § 52 Absatz 2 AO die professionelle Ausbildung von 
Schulbegleithund-Teams sowie die Förderung des Hundesports, die artgerechte Ausbildung 
von Hunden, die Aufklärung über artgerechte Hundeerziehung als gemeinsame Aktivität von 
Mensch und Hund in Form von Bewegung, Spaß und Erziehung.  
 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere indem Hundehaltern die Möglichkeit 
geboten wird, sich als Team gemeinsam mit ihren Hunden in Hundesportarten zu betätigen, 
soweit entsprechend geschulte Ausbilder zur Verfügung stehen, 

• durch regelmäßiges gemeinsames Training im Sport mit dem Hund, 

• durch das Heranführen von Jugendlichen an die hundesportliche Arbeit und an die 
sportlichen Grundsätze, 

• durch die artgerechte Welpen Erziehung, 

• durch die Abhaltung und den Besuch von Seminaren zu den für den Verein relevanten 
Themen, 

• durch die Information der Öffentlichkeit über den Hundesport und die professionelle 
Ausbildung von Schulbegleithund-Teams, 

• durch die Berücksichtigung des Tierschutzgedankens im Hinblick auf die artgerechte 
Ausbildung und dem Umgang mit dem Hund. 

 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
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(6) Der Verein wird vorwiegend von ehrenamtlich Tätigen geleitet. Er ist berechtigt zur 
Durchführung seiner Aufgaben haupt- und nebenamtlich beschäftigte Kräfte einzustellen. 

 
(7) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 

§ 3 Grundsätze und Werte der Vereinstätigkeit 
 

(1) Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis des Vereins zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung auf der Grundlage des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland. 
 

(2) Der Verein vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz sowie 
der parteipolitischen Neutralität. Er fördert die soziale Integration ausländischer 
Mitbürger. 

 

(3)  Der Verein tritt extremistischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Bestrebungen 
entschieden entgegen. 
 

(4) Mitglieder, die sich innerhalb und außerhalb des Vereins unehrenhaft verhalten, 
insbesondere durch die Kundgabe extremistischer, rassistischer oder 
fremdenfeindlicher Gesinnung, einschließlich des Tragens beziehungsweise Zeigens 
extremistischer Kennzeichen und Symbole, werden aus dem Verein ausgeschlossen. 

 

(5) Der Verein, seine Mitglieder und Sportler, sowie seine Beschäftigten und 
Beauftragten bekennen sich zu den Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und 
Jugendschutzes und treten für die Integrität und die körperliche und seelische 
Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
ein. 
 

(6) Mitglieder, Sportler, Amtsinhaber und Beschäftigte des Vereins, die eine mit diesen 
Grundsätzen unvereinbare Gesinnung im Vereinsleben offenbaren oder gegen diese 
Grundsätze verstoßen, haben mit Ausschluss, Sperren, Amtsenthebungen oder 
Kündigungen zu rechnen. 
 

(7) Wählbar in ein Amt des Vereins sind nur Personen, die sich zu den Grundsätzen des 
Vereins in dieser Satzung bekennen und für diese innerhalb und außerhalb des 
Vereins eintreten und sie durchsetzen. 

 
 

§ 4 Mitgliedschaften und Beteiligungen des Vereins 
 

Der Verein kann im Rahmen seines Satzungszwecks Mitglied in weiteren 
Organisationen und Verbänden werden, Gesellschaftsanteile an 
Kapitalgesellschaften erwerben und Gesellschaften gründen. Die Entscheidung 
darüber trifft der Vorstand.  
 
 

§ 5 Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, die sich zu 
den Grundsätzen und Werten des Vereins nach dieser Satzung bekennt. Über die 
Aufnahme entscheidet nach einem Antrag in Textform der Vorstand. Der 
Aufnahmeantrag kann schriftlich, d.h. per einfachen Brief oder per E-Mail oder durch 
Ausfüllen des Aufnahmeantrags auf der Homepage des Vereins gestellt werden. Bei 
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Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. 
Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den Vorstand bedarf keiner Begründung 
und ist unanfechtbar. Ein Aufnahmeanspruch in den Verein besteht nicht.  
 

(2) Der Austritt aus dem Verein ist mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des 
Kalenderjahres zulässig. Er muss in Textform gegenüber dem Vorstand erklärt 
werden. 
 

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in 
grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt, einem schweren Verstoß 
gegen die Vereinssatzung und in anderen Fällen vereinsschädigendem Verhalten. Bei 
unehrenhaftem Verhalten innerhalb und außerhalb des Vereins, insbesondere bei 
Kundgabe extremistischer, rassistischer oder fremdenfeindlicher Gesinnung und 
Handlungen, der Mitgliedschaft in extremistischen Parteien und Organisationen und 
beim Tragen beziehungsweise Zeigen extremistischer Kennzeichen und Symbole. 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Der Vorstand kann bis zum 
rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens das Ruhen der Mitgliedschaftsrechte 
anordnen. Das Ruhen der Mitgliedschaft entbindet jedoch nicht von der Pflicht zur 
Beitragszahlung. 

 

(4) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds.  
 

(5) Die Mitgliedschaft endet durch Beschluss des Vorstandes, wenn das Mitglied mit der 
Zahlung von Beiträgen sowie gegebenenfalls mit der Entrichtung von Umlagen oder 
Gebühren trotz Mahnung in Textform, an die letzte bekannte Mail- oder 
Postadresse, mit einer Zahlungsfrist von 14 Tagen, mehr als drei Monate im 
Rückstand ist. In diesem Fall erfolgt die Streichung von der Mitgliederliste.  
 

(6) Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber 
dem Vereinsvermögen. 
 

(7) Die Mitglieder haben Beiträge zu leisten. Die Höhe und Fälligkeit der Beiträge wird 
durch den Vorstand festgesetzt. Näheres kann in einer Beitragsordnung durch den 
Vorstand geregelt werden.  

 
 

§ 6 Formen der Mitgliedschaft 
 

(1) Es gibt aktive, passive und Ehrenmitglieder, diese haben ein Stimmrecht bei der 
Mitgliederversammlung. Über die Eigenschaft als Ehrenmitglied entscheidet die 
Mitgliederversammlung.  
 

(2) Darüber hinaus gibt es Kurzzeitmitgliedschaften, die für einen bestimmten Zeitraum 
abgeschlossen werden, zum Beispiel für die Dauer eines Kurses.  

 
 

§ 7 Allgemeine Pflichten der Mitglieder gegenüber dem Verein, Datenschutz, Fotoerlaubnis  
 

(1) Der Verein verarbeitet von seinen Mitgliedern personenbezogenen Daten, die 
ausschließlich für die Mitglieder- und Beitragsverwaltung benötigt werden. Eine 
Übermittlung dieser Daten an Dritte (z.B. Fachverbände) erfolgt nur, wenn dies 
rechtlich erforderlich ist. Näheres ergibt sich aus der Datenschutzrichtlinie des 
Vereins, die auf der Homepage des Vereins unter www.xy.de eingesehen werden 
kann. 
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(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren 
persönlichen Verhältnissen in Textform zu informieren. Dazu gehören insbesondere: 
a) die Mitteilung von Anschriften- und Emailänderungen 
b) die Mitteilung von Änderungen der Bankverbindung bei der Teilnahme am 

Einzugsverfahren. 
c) die Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen 

relevant sind. 
 

(3) Entstehen einem Mitglied Nachteile, weil es seine Mitteilungspflichten gegenüber 
dem Verein nicht erfüllt hat, so erwachsen daraus keine Ansprüche gegen den 
Verein. 
 

(4) Entstehen dem Verein Nachteile oder ein Schaden, weil das Mitglied seinen Pflichten 
nicht nachgekommen ist, so ist das Mitglied dem Verein gegenüber zum Ausgleich 
verpflichtet. 
 

(5) Die Mitglieder wirken an der Arbeit und den Vereinsaktivitäten mit und unterstützen 
und fördern insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung des Vereins in 
den Medien - gleich welcher Form (z.B. Tagespresse, Homepage, Social Media). Die 
Mitglieder gestatten dem Verein das Herstellen, Verbreiten und Verwerten von 
Bildnissen ihrer Person als Mannschafts- oder Gruppenaufnahmen in jeder 
Abbildungsform für eigene Zwecke über die Dauer der Mitgliedschaft hinaus, zeitlich 
und räumlich unbegrenzt. Einzelheiten dazu können in einer die 
Datenschutzrichtlinie des Vereins geregelt werden. 

 
 

§ 8 Beitragsleistungen- und Pflichten 
 

(1) Mitglieder sind verpflichtet, Beiträge, Umlagen und Gebühren an den Verein zu 
leisten, deren Höhe vom Vorstand festgelegt werden. Näheres kann in einer 
Beitragsordnung durch den Vorstand geregelt werden. 
 

(2) Folgende Beiträge sind durch die Mitglieder zu leisten: 
a) ein jährlicher Mitgliedsbeitrag, fällig bis spätestens 31.01. des Beitragsjahres.  
b) Umlagen bei Eintreten eines größeren Finanzbedarf, der durch die regelmäßigen 

Beiträge nicht zu decken ist.  
c) Gebühren, insbesondere Kursgebühren. Kursgebühren sind vor Kursbeginn fällig.  

 

(3) Vorstandsmitglieder und Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
 

(4) Die Beitragshöhe kann nach Mitgliedergruppen unterschiedlich festgesetzt werden. 
Die Unterschiede müssen sachlich gerechtfertigt sein. 

 

(5) Der Vorstand wird ermächtigt, einzelnen Mitgliedern auf deren Antrag hin, die 
bestehenden und künftigen Beitragspflichten zu stunden, zu ermäßigen oder zu 
erlassen. Das Mitglied muss die Gründe für seinen Antrag glaubhaft darlegen und im 
Einzelfall nachweisen. 

 

(6) Die gesetzlichen Vertreter von minderjährigen Vereinsmitgliedern verpflichten sich 
zur Leistung der Beitragspflichten der Minderjährigen gegenüber dem Verein. 
Minderjährige Mitglieder werden mit Eintritt der Volljährigkeit automatisch als 
erwachsene Mitglieder im Verein weitergeführt und beitragsmäßig veranlagt. 
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§ 9 Vorstand 
 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem  
a) 1. Vorsitzenden, dem  
b) 2. Vorsitzenden, dem  
c) Kassierer, dem  
d) Schriftführer und dem  
e) Sportwart. 

 

(2) Der vertretungsberechtigte Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden 
und dem 2. Vorsitzenden. Jeder von ihnen vertritt den Verein einzeln. 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt; 
jedes Vorstandsmitglied bleibt so lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist. 

(4) Scheidet ein einzelnes Vorstandsmitglied während der laufenden Amtsperiode gleich aus 
welchem Grund aus, so kann der Vorstand ein kommissarisches Vorstandsmitglied berufen. 
Diese Berufung ist auf jeden Fall auf die restliche Amtszeit der laufenden Amtsperiode des 
Vorstands beschränkt und wird mit der regulären Wahl durch die nächste 
Mitgliederversammlung hinfällig. 

(5) Der Vorstand ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder stets 
beschlussfähig. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. 

 
 

§ 10 Vergütungen für die Vereinstätigkeit 
 

(1) Die Organmitglieder des Vereins üben ihre Tätigkeit grundsätzlich ehrenamtlich aus. 
 

(2) Bei Bedarf können die Ämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich 
auf der Grundlage eines Dienst- oder Arbeitsvertrages oder gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG (Ehrenamtspauschale) ausgeübt werden. 

 

(3) Sonstige Tätigkeiten für den Verein außerhalb der Organfunktion können gesondert 
vergütet werden (z.B. Übungsleitertätigkeit). 

 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen 
Vergütung (z.B. Dienst- oder Werkleistungen) oder Aufwandsentschädigung (z.B. an 
nebenberufliche Übungsleiter) zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des 
Vereins. 

 

(5) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der 
Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, hauptamtlich 
Beschäftigte anzustellen.  

 

(6) Die Entscheidung über eine Vergütung der Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft der Vorstand. 
Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

 

 

§ 11 Anspruch auf Aufwendungs- und Auslagenersatz 
 

(1) Beauftragte des Vereins und die Inhaber von Vereins- und Satzungsämtern, die 
ehrenamtlich für den Verein tätig werden, haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 
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670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden 
sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw. 
  

(2) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach 
seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die 
Aufwendungen angemessen und üblich sind und mit Belegen und Aufstellungen, die 
prüffähig sein müssen, einzeln nachgewiesen werden. 
 

(3) Vom Vorstand können per Beschluss, im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten, 
Grenzen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden. 
 

(4) Weitere Einzelheiten können in einer Finanzordnung des Vereins, die vom Vorstand 
erlassen und geändert wird, geregelt werden. 

 
 

§ 12 Mitgliederversammlung 
 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem muss eine 
Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert 
oder wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe verlangt. 
 

(2) Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand in Textform per E-Mail unter Einhaltung 
einer Einladungsfrist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. 
 

(3) Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der 2. 
Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der Schriftführer nicht anwesend ist, wird auch 
dieser von der Mitgliederversammlung bestimmt. 
 

(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 

(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des Vereinszwecks 
ist jedoch eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Über die 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen.  

 
 

§ 13 Vereinskommunikation 
 

(1) Die Kommunikation und Information im Verein, einschließlich der Einladungen zur 
Mitgliederversammlung und zu sonstigen Veranstaltungen erfolgt per E-Mail. Die Mitglieder 
sind verpflichtet, dem Verein ihre E-Mail-Adresse sowie deren Änderung mitzuteilen. 

 
 

§ 14 Beschlussfassung 
 

(1) Das einladende Organ legt die Form der Beschlussfassung in der Einladung zur 
Versammlung (z. B. Vorstandssitzung, Mitgliederversammlung) fest. Möglich sind 
Präsenzsitzungen, digitale Versammlungen, hybride Versammlungen oder die 
Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren (per E-Mail oder Brief) fest.  
 

(2) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Mitglieder, die mit ihren finanziellen 
Leistungen gegenüber dem Verein im Verzug sind, haben kein Stimmrecht. 
Kurzzeitmitglieder haben kein Stimmrecht.  
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(3) Die Organe des Vereins sind ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder bzw. 
bei schriftlicher Beschlussfassung der Anzahl der abgegebenen Stimmen beschlussfähig, 
sofern die Satzung an anderer Stelle keine andere Regelung vorsieht. 

 

(4) Die Organe des Vereins fassen ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, soweit diese Satzung keine anderen Regelungen vorsieht. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt. Stimmengleichheit 
bedeutet Ablehnung. Gleiches gilt für die Wahlvorgänge. Wird bei Wahlen nicht die 
erforderliche einfache Mehrheit erreicht, so ist der Wahlvorgang zu wiederholen, in dem 
dann die relative Mehrheit entscheidet. 

 
 

§ 15 Kassenprüfung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder 2 
Kassenprüfer für eine Amtsdauer von 3 Jahren. 
 

(2) Scheidet ein gewählter Kassenprüfer während der Amtszeit, gleich aus welchem Grund aus, 
so kann die Mitgliederversammlung ein anderes Vereinsmitglied für die verbleibende 
Amtszeit der Kassenprüfer, bis zur nächsten regulären Wahl, berufen. 

 

(3) Gewählt werden können nur Mitglieder des Vereins, die nicht dem Vorstand angehören. 
 

(4) Den Kassenprüfern obliegt die Prüfung aller Kassen des Vereins und etwaiger 
Sonderkassen/Barkassen. Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung der Kassen 
einschließlich des Belegwesens in sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt und 
verpflichtet. 
 

(5) Der Prüfungsbericht ist der Mitgliederversammlung vorzulegen und zu erläutern. Bei 
festgestellten Beanstandungen ist zuvor der Vorstand zu unterrichten. 

 
 

§ 16 Datenverarbeitung, Datenschutz im Verein 
 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über die persönlichen und 
sachlichen Verhältnisse der Mitglieder des Vereins in der Datenverarbeitung des Vereins 
gespeichert, übermittelt und verändert. 
 

(2) Jedes Mitglied hat das Recht auf  
a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
b) Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind, 
c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern 

weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt, 
d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig 

war. 
 

(3) Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecken des Vereins zu verarbeiten, bekannt zu geben, 
Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 
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§ 17 Haftungsbeschränkungen 
 

(1) Der Verein, seine Organmitglieder und die im Interesse und für die Zwecke des Vereins im 
Auftrag handelnden Personen haften gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht 
für fahrlässig verursachte Schäden oder Verluste, die Mitglieder im Rahmen des 
Vereinsbetriebs bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des Vereins 
oder bei Veranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch die 
Versicherungen des Vereins gedeckt sind. Soweit hiernach Versicherungsschutz besteht, ist 
§ 31a Abs. 1 S. 2 BGB nicht anzuwenden. 
 

(2) Werden die Personen nach Abs. (1) von Dritten im Außenverhältnis zur Haftung 
herangezogen, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen 
den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche 
sowie auf Freistellung von den Ansprüchen Dritter. 

 
 

§ 18 Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens 
 

(1) Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. 
 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an den Tierschutzverein für Wiesbaden und Umgebung e. V. der 
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu 
verwenden hat, oder 

 

(3) eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft zwecks Verwendung für den Tierschutz oder Hundesport . 
 
 

 
Verabschiedet bei der Mitgliederversammlung am 17.10.2025 in Wiesbaden Bierstadt.  
 


